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§ 1 Versicherte Sachen                V030120081500 

Versichert sind die im Versicherungsschein einzeln mit Wertangabe bezeichneten fotografischen 
Geräte, Videokameras und sonstigen optischen Geräte. 
 
§ 2  Versicherte Gefahren und Schäden  
 
1.  Der Versicherer trägt mit Ausnahme der in §3 genannten Gefahren alle Gefahren, denen die 
     versicherten Sachen während der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind. 
 
2.  Versicherungsschutz besteht gegen Abhandenkommen, Zerstörung oder Beschädigung  
      versicherter Sachen als Folge einer versicherten Gefahr. 

§ 3 Ausgeschlossene Gefahren und Schäden  
 
1.  Ausgeschlossene Gefahren 
 
Ausgeschlossen sind Gefahren  
 
a) des Krieges, Bürgerkrieges, kriegsähnlicher Ereignisse oder innerer Unruhen; 
 
b) der Kernenergie (Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der BRD nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von 
                                                 Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab) 

 
c)  der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand; 
 
d) der mut‐ und böswilligen Beschädigung sowie der Unterschlagung durch denjenigen, an den der    
     Versicherungsnehmer die versicherten Sachen unter Eigentumsvorbehalt veräußert hat, 
     oder durch denjenigen, dem sie zum Gebrauch (§4 Nr. 2) oder zur Veräußerung überlassen  
     wurden. 
 
e) von Witterungseinflüsse, es sei denn, die Gegenstände sind zum Zeitpunkt des Schadeneintritts 
     in einem verschlossenen Behältnis  zum Schutz vor Witterungseinflüssen ( z.B. geeignete  
     Fototasche) verstaut. 
 
2. Nicht ersatzpflichtige Schäden 
 
Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, verursacht durch 
 
a) natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung, Verschleiß und  
    mangelhafte Verpackung bei Transport oder Versand; 
 
b) Konstruktions‐, Fabrikations‐ und Materialfehler;  
 
c) Verlieren, Liegen‐, Hängen‐ und Stehenlassen 
 



d) Flugsand, Verschmutzungen, Rost und Oxydation, der Versicherungsschutz gegen Schäden   
     durch Flugsand besteht  jedoch,  wenn sich die Gegenstände zum Zeitpunkt des Schadeneintritts 
     in einem verschlossenen Behältnis  zum Schutz vor entsprechender Verschmutzung  ( z.B.  
     geeignete Fototasche) befinden. 
 
 
e) von Verschrammen und Verkratzen, es sei denn, es handelt sich um Schrammen und Kratzer 
     auf Vorder‐ oder Rücklinsen von Objektiven die sich auf die sichtbare Abbildungsqualität    
     auswirken. 

§ 4  Umfang des Versicherungsschutzes  
 
1. Versicherungsschutz besteht, solange die versicherten Sachen durch den Versicherungsnehmer 
    oder einen Berechtigten 
 
a) persönlich mitgeführt oder genutzt werden oder 
 
b) sich in einem Raum eines festen Gebäudes (auch Hotelzimmer) befinden  und entweder das  
     Gebäude oder der Raum verschlossen ist oder 
 
c)  als Reisegepäck in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht einsehbaren Behältnissen einem  
     Beförderungsunternehmen oder einer Gepäckaufbewahrung übergeben sind. 
 
2. Als Berechtigte gelten die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden  
    Familienangehörigen und sonstige nachweislich durch den Versicherungsnehmer berechtigte 
    Personen, denen der Versicherungsnehmer die versicherten Sachen unentgeltlich überlassen hat. 
 
3. Für Sachen in Zweitwohnungen gilt, ist diese unbewohnt, ist die Versicherungssumme auf  5.000 €  
    maximiert und es gilt eine Selbstbeteiligung von 20%. Der Versicherungsschutz entfällt, wenn die  
    Zweitwohnung länger wie 4 Wochen unbewohnt ist. 
 
4. Beim Camping auf offiziellen(von Behörden, Vereinen oder privaten Unternehmen  eingerichteten)  
    Campingplätzen, besteht Versicherungsschutz auch in den in §5  näher bezeichneten Fällen oder  
    wenn die versicherten Sachen der Aufsicht des offiziellen Campingplatzes zur Aufbewahrung  
    übergeben sind.  Während der Aufbewahrung in Zelten besteht kein Versicherungsschutz. 

§ 5 Versicherungsschutz in Fahrzeugen  
 
 1. Versicherungsschutz gegen Diebstahl und Einbruchdiebstahl aus unbeaufsichtigten Kraft‐, Luft‐, 
     Wasser‐ und Campingfahrzeugen (auch Wohnwagen) besteht nur, solange sich die versicherten     
     Sachen in einem fest  umschlossenen, durch Verschluss gesicherten und  von außen nicht  
     einsehbaren Innen‐ oder Kofferraum des allseits verschlossenen Fahrzeugs befinden.  In Cabrios    
     besteht Versicherungsschutz nur im durch Verschluss gesicherten und von außen nicht   
     einsehbaren Kofferraum des allseits verschlossenen Fahrzeugs.  
 
 
2.  In der Zeit von 22 bis 6 Uhr beträgt  die Selbstbeteiligung für die in Abs. 1 genannten Fälle 20% ,   
     die Versicherungssumme ist in dieser Zeit auf  10.000 € maximiert. Ist das Fahrzeug länger als 72h  
     ungenutzt, ist die Versicherungssumme auf 2.500 € maximiert, die Selbstbeteiligung beträgt 20%.  
     In Packboxen oder Beiwagen von Krafträdern sowie in Anhängern, ausgenommen  Wohnwagen,  
     besteht kein Versicherungsschutz in Fällen von Diebstahl oder Einbruchdiebstahl. 



3.  Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit eines Versicherten oder einer von ihm 
     beauftragten Vertrauensperson beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch z.B. die Bewachung 
     eines zur allgemeinen Benutzung offen stehenden Platzes. 
 
 
§ 6 Geltungsbereich  
 
Die Versicherung gilt weltweit. 

§ 7 Versicherungswert  
 
Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allgemein erforderlich ist, um im Zeitpunkt des  
Schadenfalles neue Sachen gleicher Art und Güte am ständigen Wohnort des Versicherungsnehmers 
anzuschaffen (Neuwert).  Liegt der sich aus Alter und Abnutzung ergebende Zeitwert unter 50% des 
Wiederbeschaffungspreises (Neuwert), so ist nur dieser Zeitwert versichert. 

Beitrag, Versicherungsbeginn und Laufzeit des Vertrages 

§ 8  Zahlung der Prämie  
       Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
 
1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie (Beitrag) bei Aushändigung des     
    Versicherungsscheines oder im Fall des Vertragsschlusses gemäß §§5  VVG nach Ablauf 
    der Widerspruchsfrist zu zahlen, Folgeprämien am Ersten des Monats, in dem ein neues 
    Versicherungsjahr beginnt. (§§ 33,37,38 VVG) 
 
2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten ausstehende Raten als gestundet. Sie werden sofort fällig, 
    wenn der Versicherungsnehmer in Verzug gerät. 
 
3. Die Haftung des Versicherers beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, und zwar auch dann, wenn zur 
    Prämienzahlung erst später aufgefordert, die Prämie aber ohne Verzug gezahlt wird. Ist dem  
    Versicherungsnehmer bei Antragsstellung bekannt, dass ein Versicherungsfall bereits eingetreten     
    ist, so entfällt dafür die Haftung. 
 
4. Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich von Jahr zu Jahr, wenn  
    sie nicht spätestens drei Monate vor Ablauf durch eine Partei schriftlich gekündigt werden. 
    Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jahren eingegangen ist, kann  
    zum Ende des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei 
   Monaten gekündigt werden. 
 
5. Endet das Versicherungsverhältnis aus vom Versicherungsnehmer zu vertretenen Gründen vor  
    Ablauf der Vertragszeit oder wird es rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an ungültig,  
    so gebührt dem Versicherer die Prämie oder die Geschäftsgebühr gemäß dem  
    Versicherungsvertragsgesetz.  
 
    Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalles (§ 9) der Versicherungsnehmer, so hat der  
    Versicherer Anspruch auf die Prämie für das laufende Versicherungsjahr. Kündigt der Versicherer,  
    so hat er die  Prämie für das laufende Versicherungsjahr nach dem Verhältnis 
    der noch nicht abgelaufenen zur gesamten Zeit des Versicherungsjahres zurückzahlen. 



§ 9 Kündigung im Versicherungsfall 
 
Nach Eintritt des Versicherungsfalles können beide Parteien den Versicherungsvertrag kündigen. 
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens einen Monat nach Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zugehen. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von  
einem Monat einzuhalten. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine 
Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode. 

Besondere Anzeigepflichten und Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

§ 10  Gefahrenumstände bei Vertragsabschluss,  Gefahrerhöhung  
 
1. Der Versicherungsnehmer hat alle Antragsfragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Bei  
    schuldhafter Verletzung dieser Obliegenheit kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19 bis 21 
    VVG vom Vertrag zurücktreten und leistungsfrei sein oder den Versicherungsvertrag nach § 22 VVG 
    anfechten. 
 
2. Eine Gefahrerhöhung ist dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei einer  
    Gefahrerhöhung kann der Versicherer aufgrund der §§ 23 bis 29, 57 VVG zur Kündigung berechtigt  
    oder auch leistungsfrei sein. 
 
3. Eine Gefahrerhöhung nach Antragstellung liegt insbesondere vor, wenn sich ein Umstand ändert, 
    nach dem im Antrag gefragt worden ist. 

§ 11 Obliegenheiten  
 
1. Der Versicherungsnehmer oder Berechtigte hat 
 
a) jeden Schadenfall unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen; 
 
b) Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbesondere Ersatzansprüche gegen  
     Dritte (z.B. Bahn, Post, Fluggesellschaft) form‐ und fristgerecht geltend zu machen und Weisungen 
     des Versicherers zu beachten; 
 
c) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein kann. Er hat alle Belege, die den 
    Entschädigungsanspruch nach Grund und Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaffung 
    ihm billigerweise zugemutet werden kann. 
 
2. Schäden, die im Gewahrsam eines  Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, müssen diesem  
    unverzüglich gemeldet werden. Dem Versicherer ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen. 
 
3. Schäden durch strafbare Handlungen (z.B. Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung) sind 
    außerdem unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste der in 
    Verlust geratenen Sachen anzuzeigen. Der Versicherungsnehmer oder Berechtigte hat sich dies 
    polizeilich bescheinigen zu lassen und dem Versicherer den Nachweis einzureichen. 
 
4. Verletzt der Versicherungsnehmer oder Berechtigte eine dieser Obliegenheiten, so kann der  
    Versicherer gemäß §§ 28, 58 VVG leistungsfrei sein. 



    Wurden bestimmte  abhanden gekommene Sachen der Polizeidienststelle nicht angezeigt, so kann 
    die Entschädigung nur für diese Sachen verweigert werden. 
 
    Hat eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluss weder auf die Feststellung des  
    Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder Umfang der Entschädigung gehabt, so entfällt 
    die Leistungsfreiheit gemäß Nr. 3, wenn die Verletzung nicht geeignet war, die Interessen des 
    Versicherers ernsthaft zu beeinträchtigen und wenn außerdem dem Versicherungsnehmer kein 
    erhebliches Verschulden trifft. 

  Entschädigung 

§ 12  Berechnung der Entschädigung  ‐ Begrenzt ersatzpflichtige Schäden ‐             
          Unterversicherung  
 
1. Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer 
 
a)  für zerstörte oder abhanden gekommene Sachen Ihren Versicherungswert zurzeit  des Schadens‐ 
     eintritts gemäß § 7 
 
b) für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen Reparaturkosten, höchstens jedoch den 
     Versicherungswert. 
 
Tritt durch Wiederherstellung eine erhebliche Werterhöhung des ganzen Gegenstandes ein, so wird 
der Mehrwert von den Wiederherstellungskosten abgezogen. 
 
2.  Vermögensschäden werden nicht ersetzt. 
 
3. Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles niedriger als der  
    Versicherungswert (Unterversicherung), so haftet der Versicherer nur nach dem Verhältnis 
    der Versicherungssumme zum Versicherungswert. 
 
5. Entschädigung und Unterversicherung bemessen sich an den einzeln mit Wertangaben  
    versicherten Sachen (§1). Ein Summenausgleich findet nicht statt. 

§ 13 Entschädigungszahlung 
 
1. Die Entschädigung wird spätestens zwei Wochen nach ihrer endgültigen Feststellung gezahlt. 
 
2. Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche Erhebungen oder ein strafrecht‐ 
    liches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder Berechtigten  eingeleitet worden, so kann 
    der Versicherer bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens die Zahlung aufschieben. 

§ 14 Wieder herbeigeschaffte Sachen  
 
1. Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer 
    dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
 
2.  Sind wieder herbeigeschaffte Sachen mit ihrem vollen Wert entschädigt worden, so hat der 



     Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sachen dem Versicherer zur 
     Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat hierüber auf Verlangen des Versicherers 
     innerhalb von 4 Wochen  nach Aufforderung zu entscheiden; nach Ablauf dieser Frist geht das 
     Wahlrecht auf den Versicherer über. 
 
3. Sind die wieder herbeigeschafften Sachen nur mit einem Teil ihres Wertes entschädigt worden, 
    so kann der Versicherungsnehmer die Sachen behalten und muss dann die Entschädigung zurück‐ 
    zahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von 4 Wochen nach Aufforderung durch den Versicherer 
    nicht bereit, so sind die Sachen im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend 
    zu verkaufen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil,  
    welcher der von ihm geleisteten Entschädigung entspricht. 

§ 15 Besonderen Verwirkungsgründe 
 
1.  Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer oder  
     Berechtigte den Versicherungsfall durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat oder 
     aus Anlass des Versicherungsfalles, insbesondere in der Schadenanzeige, vorsätzlich unwahre 
     Angaben macht,  wenn hierdurch dem Versicherer ein Nachteil  entsteht oder entstehen könnte. 
 
2. Wird der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von 6 Monaten gerichtlich geltend 
    gemacht, nachdem der Versicherer ihn unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen 
    Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 

Sonstige Vertragsbestimmungen 
 
§ 16 Über‐ bzw. Unterversicherung 
 
1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicherten Sachen erheblich, so kann sowohl 
    der Versicherungsnehmer als auch der Versicherer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung 
    der Versicherungssumme und Prämie verlangen. 
 
2. Im Falle einer Doppel‐ / Mehrfachversicherung gelten §§ 77‐79 VVG 

§ 17 Gerichtsstand  
 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände gemäß 
§§ 17,21,29 ZPO und § 215 VVG 

§ 18 Maklerklausel 
 
Der Versicherungsnehmer und der Versicherer erklären beide für sich unabhängig, das die 
Firma Sven K. Pöpping Versicherungsmakler für die Abwicklung des Vertrages zuständig ist. 
Sie ist berechtigt, Anzeigen, Willenserklärungen und Zahlungen des Versicherungsnehmers 
und des Versicherers mit Wirkung für die jeweils andere Partei  entgegenzunehmen. 
 



§ 19 Sonstige Bestimmungen  
 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, 
die nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind. 

 
Optionale Klauseln (Diese Klauseln gelten nur, wenn sie besonders Vereinbart sind !!) 

Klausel PF2007‐0001 – Vorsorgeklausel 
Für nicht gemeldete Fotoausrüstung  gilt bis zur nächsten Hauptfälligkeit ein Vorsorgebetrag in Höhe 
von 2.500 € maximal aber 20% der Versicherungssumme. Der Kauf des Gerätes muss durch 
Kaufquittung eines Händlers die auf Namen des Versicherungsnehmers ausgestellt ist nachgewiesen 
werden.  

Klausel PF2007‐0002 – Mietgeräte 
Für gemietete Fotoausrüstung  gilt eine pauschale Versicherungssumme in Höhe von 5.000 € 
es gilt die Selbstbeteiligung des Hauptvertrages. Die Anmietung  der Geräte muss durch  
Mietvertrag  eines gewerblichen Vermieters/Händlers der auf den Namen des Versicherungsnehmers 
ausgestellt ist nachgewiesen werden. 



Anlage I zu AVB‐PF‐2007‐GE 
Gesetzestexte auf die in den Bedingungen Bezug genommen wird 
 
Versicherungs Vertragsgesetz (VVG 2008)      V030120081445 
 
§ 5 Abweichender Versicherungsschein 
(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des Versicherungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die 
Abweichung als genehmigt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb 
eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. 
(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des Versicherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als genehmigt 
gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. Auf jede 
Abweichung und die hiermit verbundenen Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
aufmerksam zu machen. 
(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, gilt der Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers 
geschlossen. 
(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam. 
 
§ 19 Anzeigepflicht 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des 
Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem 
Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des 
Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind 
ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden 
Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses 
Recht hinzuweisen. 
 
§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 
Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des 
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers 
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. 
Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere 
Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die 
Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, 
beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 
 
§ 22 Arglistige Täuschung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 
§ 23 Gefahrerhöhung 
(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet 
hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die 
Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
 
§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung auf einfacher 
Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 
(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
 
§ 25 Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung 
(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für diese höhere Gefahr 
entsprechende Prämie verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 
entsprechend. 
(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen. 
 
§ 26 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei denn, dem Versicherer war 
die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 
3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2. 



(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 
2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war. 
 
§ 27 Unerhebliche Gefahrerhöhung 
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen als vereinbart 
anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll. 
 
§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu 
erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit. 
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur 
Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.  
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam. 
 
§ 29 Teilrücktritt, Teilkündigung, teilweise Leistungsfreiheit 
(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften dieses Abschnittes zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt 
ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, steht dem Versicherer das Recht zum 
Rücktritt oder zur Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den 
gleichen Bedingungen nicht geschlossen hätte. 
(2) Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen Gebrauch, ist der 
Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis bezüglich des übrigen Teils zu kündigen. Die Kündigung muss spätestens zum Schluss 
der Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher der Rücktritt oder die Kündigung des Versicherers wirksam wird. 
(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung ganz oder teilweise 
leistungsfrei ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, ist auf die Leistungsfreiheit 
Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 
 
§ 33 Fälligkeit 
(1) Der Versicherungsnehmer hat eine einmalige Prämie oder, wenn laufende Prämien vereinbart sind, die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 
(2) Ist die Prämie zuletzt vom Versicherer eingezogen worden, ist der Versicherungsnehmer zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn er 
vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 
 
§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie 
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 
 
§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie 
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine 
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der 
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; 
bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben. 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder 
Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer 
bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die 
Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt. 

§ 57 Gefahränderung 
(1) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer eine Änderung der Gefahr unverzüglich anzuzeigen. 
(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhöhung nicht angezeigt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. Er ist zur Leistung verpflichtet, 
1. wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, 
2. wenn die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt worden ist oder 
3. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war. 
(3) Der Versicherer ist abweichend von § 24 nicht berechtigt, den Vertrag wegen einer Gefahrerhöhung zu kündigen. 
 

§ 58 Obliegenheitsverletzung 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer bei einer laufenden Versicherung schuldhaft eine vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllende 
Obliegenheit, ist der Versicherer in Bezug auf ein versichertes Einzelrisiko, für das die verletzte Obliegenheit gilt, nicht zur Leistung verpflichtet. 
(2) Bei schuldhafter Verletzung einer Obliegenheit kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er Kenntnis von der 
Verletzung erlangt hat, mit einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
§ 74 Überversicherung 
(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei verlangen, 
dass die Versicherungssumme zur Beseitigung der Überversicherung unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung 
herabgesetzt wird. 
(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 
 
§ 77 Mehrere Versicherer 
(1) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, jedem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 
(2) Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der entgehende Gewinn, bei einem anderen Versicherer der sonstige Schaden 
versichert, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 
 
 



 
§ 78 Haftung bei Mehrfachversicherung 
(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den 
Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen 
der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Mehrfachversicherung), haften die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner, 
dass jeder Versicherer den von ihm nach dem Vertrag zu leistenden Betrag zu zahlen hat, der Versicherungsnehmer aber 
insgesamt nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann. 
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der Beträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer nach dem 
jeweiligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden, kann der Versicherer, für den das 
ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn 
maßgeblichen Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist. 
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 
§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung 
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der 
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter 
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder 
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 
 
§ 215 Gerichtsstand 
(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen 
gegen den Versicherungsnehmer ist dieses Gericht ausschließlich zuständig. 
(2) § 33 Abs. 2 der Zivilprozessordnung ist auf Widerklagen der anderen Partei nicht anzuwenden. 
(3) Eine von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist zulässig für den Fall, dass der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. 
 

Zivilprozessordnung (ZPO) 
 
§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen 
(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und 
derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn 
sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird. 
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche 
verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes. 
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter 
Gerichtsstand zulässig. 
 
§ 21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung 
(1) Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte 
geschlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes 
erhoben werden, wo die Niederlassung sich befindet. 
(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut 
als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Klagen die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden 
Rechtsverhältnisse betreffen. 
§ 29 
Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts 
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung 
zu erfüllen ist. 
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. 



Wichtige Allgemeine Hinweise zum Vertragsabschluss 
(Sachversicherungen) 

Abweichender Versicherungsschein (§5 VVG) 

(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des 
Versicherungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die Abweichung als 
genehmigt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind und der 
Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des 
Versicherungsscheins in Textform widerspricht. 
(2) 1Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des 
Versicherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als genehmigt gelten, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des 
Versicherungsscheins in Textform widerspricht. 2Auf jede Abweichung und die hiermit 
verbundenen Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer durch einen auffälligen Hinweis 
im Versicherungsschein aufmerksam zu machen. 
(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, gilt der Vertrag 
als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers geschlossen. 
(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den 
Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam. 
 

Beratung des Versicherungsnehmers (§6 VVG) 

(1) 1Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwierigkeit, die 
angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der Person des Versicherungsnehmers und 
dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu 
befragen und, auch unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen 
Beratungsaufwand und der vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu beraten 
sowie die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben. 
2Er hat dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen 
Versicherungsvertrags zu dokumentieren. 
(2) 1Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer den erteilten Rat und die Gründe 
hierfür klar und verständlich vor dem Abschluss des Vertrags in Textform zu übermitteln. 
2Die Angaben dürfen mündlich übermittelt werden, wenn der Versicherungsnehmer dies 
wünscht oder wenn und soweit der Versicherer vorläufige Deckung gewährt. 3In diesen 
Fällen sind die Angaben unverzüglich nach Vertragsschluss dem Versicherungsnehmer in 
Textform zu übermitteln; dies gilt nicht, wenn ein Vertrag nicht zustande kommt und für 
Verträge über vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen. 
(3) Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung und Dokumentation nach den 
Absätzen 1 und 2 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten, in der er vom 
Versicherer ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sich ein Verzicht nachteilig auf 
seine Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherer einen Schadensersatzanspruch 
nach Absatz 5 geltend zu machen. 
(4) 1Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 besteht auch nach Vertragsschluss während 
der Dauer des Versicherungsverhältnisses, soweit für den Versicherer ein Anlass für eine 
Nachfrage und Beratung des Versicherungsnehmers erkennbar ist. 2Der 
Versicherungsnehmer kann im Einzellfall auf eine Beratung durch schriftliche Erklärung 
verzichten. 
(5) 1Verletzt der Versicherer eine Verpflichtung nach Absatz 1, 2 oder 4, ist er dem 
Versicherungsnehmer zum Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet. 
2Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 



(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im Sinn des 
Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz 
nicht anzuwenden, ferner dann nicht, wenn der Vertrag mit dem Versicherungsnehmer 
von einem Versicherungsmakler vermittelt wird oder wenn es sich um einen Vertrag im 
Fernabsatz im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs handelt. 
 
 

Information des Versicherungsnehmers (§7 VVG) 

(1) 1Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
Vertragserklärung seine Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen sowie die in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 
bestimmten Informationen in Textform mitzuteilen. 2Die Mitteilungen sind in einer dem 
eingesetzten Kommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und verständlich zu 
übermitteln. 3Wird der Vertrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers telefonisch oder 
unter Verwendung eines anderen Kommunikationsmittels geschlossen, das die 
Information in Textform vor der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers nicht 
gestattet, muss die Information unverzüglich nach Vertragsschluss nachgeholt werden; 
dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer durch eine gesonderte schriftliche 
Erklärung auf eine Information vor Abgabe seiner Vertragserklärung ausdrücklich 
verzichtet. 
(2) 1Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen und im Benehmen mit dem Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates zum Zweck einer umfassenden Information des 
Versicherungsnehmers festzulegen, 
1. welche Einzelheiten des Vertrags, insbesondere zum Versicherer, zur angebotenen 

Leistung und zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie zum Bestehen 
eines Widerrufsrechts, dem Versicherungsnehmer mitzuteilen sind, 

2. welche weiteren Informationen dem Versicherungsnehmer bei der 
Lebensversicherung, insbesondere über die zu erwartenden Leistungen, ihre 
Ermittlung und Berechnung, über eine Modellrechnung sowie über die Abschluss- und 
Vertriebskosten, soweit eine Verrechnung mit Prämien erfolgt, und über sonstige 
Kosten mitzuteilen sind, 

3. welche weiteren Informationen bei der Krankenversicherung, insbesondere über die 
Prämienentwicklung und -gestaltung sowie die Abschluss- und Vertriebskosten, 
mitzuteilen sind, 

4. was dem Versicherungsnehmer mitzuteilen ist, wenn der Versicherer mit ihm 
telefonisch Kontakt aufgenommen hat und 

5. in welcher Art und Weise die Informationen zu erteilen sind. 
2Bei der Festlegung der Mitteilungen nach Satz 1 sind die vorgeschriebenen Angaben 
nach der Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der 
Lebensversicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien 73/239/ EWG und 88/357/EWG 
(ABl. EG Nr. L 228 S. 1), der Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an 
Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 
97/7/EG und 98/27/EG (ABl. EG Nr. L 271 S. 16) sowie der Richtlinie 2002/83/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über 
Lebensversicherungen (ABl. EG Nr. L 345 S. 1) zu beachten. 
(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 ist ferner zu bestimmen, was der Versicherer 
während der Laufzeit des Vertrags in Textform mitteilen muss; dies gilt insbesondere bei 



Änderungen früherer Informationen, ferner bei der Krankenversicherung bei 
Prämienerhöhungen und hinsichtlich der Möglichkeit eines Tarifwechsels sowie bei der 
Lebensversicherung mit Überschussbeteiligung hinsichtlich der Entwicklung der 
Ansprüche des Versicherungsnehmers. 
(4) Der Versicherungsnehmer kann während der Laufzeit des Vertrags jederzeit vom 
Versicherer verlangen, dass ihm dieser die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen in einer Urkunde übermittelt; die Kosten für die 
erste Übermittlung hat der Versicherer zu tragen. 
(5) 1Die Absätze 1 bis 4 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im Sinn des 
Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz 
nicht anzuwenden. 2Ist bei einem solchen Vertrag der Versicherungsnehmer eine 
natürliche Person, hat ihm der Versicherer vor Vertragsschluss das anwendbare Recht 
und die zuständige Aufsichtsbehörde in Textform mitzuteilen. 
 

Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers (§8 VVG) 

(1) 1Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 
widerrufen. 2Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem Versicherer zu erklären und 
muss keine Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
(2) 1Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen dem 
Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind: 
1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich der 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen nach § 7 
Abs. 1 und 2 und 

2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über die Rechtsfolgen 
des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine Rechte entsprechend den 
Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels deutlich macht und die den 
Namen und die Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, 
sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 
2 enthält. 

2Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, wenn das vom 
Bundesministerium der Justiz auf Grund einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 
veröffentlichte Muster verwendet wird. 3Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen 
nach Satz 1 obliegt dem Versicherer. 
(3) 1Das Widerrufsrecht besteht nicht 
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat, 

2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es handelt sich um 
einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, 

3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen 
Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im 
Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 
des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz. 

2Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen, die von beiden 
Vertragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig 
erfüllt sind, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. 
(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abweichend von Absatz 
2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 312e Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs geregelten Pflichten. 



(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates Inhalt und Gestaltung der dem Versicherungsnehmer nach 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 mitzuteilenden Belehrung über das Widerrufsrecht festzulegen. 
 

Anzeigepflicht (§19 VVG) 

(1) 1Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm 
bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. 2Stellt der Versicherer nach der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn 
des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 
(3) 1Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt 
hat. 2In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zu kündigen. 
(4) 1Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der 
Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn 
er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 2Die anderen Bedingungen werden auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu 
vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 
(5) 1Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 2Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der 
Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannte. 
(6) 1Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prämie 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. 2Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses 
Recht hinzuweisen. 
 

Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung (§25 VVG) 

(1) 1Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für diese höhere Gefahr 
entsprechende Prämie verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. 
2Für das Erlöschen dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend. 
(2) 1Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder 
schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 2Der Versicherer hat den 
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen. 
 

 



Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit (§28 VVG) 

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht 
nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit. 
(2) 1Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom 
Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung 
verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
vorsätzlich verletzt hat. 2Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
(3) 1Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 2Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. 
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen 
Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam. 
 

Zahlungsverzug bei Erstprämie (§37 VVG) 

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, 
solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
(2) 1Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht 
gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. 2Der Versicherer ist nur 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 
 

Zahlungsverzug bei Folgeprämie (§38 VVG) 

(1) 1Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die 
mindestens zwei Wochen betragen muss. 2Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; 
bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben. 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 
(3) 1Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in 



Verzug ist. 2Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der 
Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 3Die Kündigung wird unwirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die 
Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt. 

Kündigung bei Prämienerhöhung (§40 VVG) 

(1) 1Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass 
sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen. 2Der Versicherer hat den 
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. 3Die 
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem 
Wirksamwerden der Erhöhung der Prämie zugehen. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel 
den Umfang des Versicherungsschutzes vermindert, ohne die Prämie entsprechend 
herabzusetzen. 
 

Prämienzahlung (§51 VVG) 

(1) Der Beginn des Versicherungsschutzes kann von der Zahlung der Prämie abhängig 
gemacht werden, sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Voraussetzung aufmerksam gemacht hat. 
(2) Von Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen 
werden. 
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Versicherungsmakler        
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         Sven Konrad Pöpping Versicherungsmakler - Hohe Geest 218 - 48165 Münster - Telefon +49-(0)700-POEPPING (76377464)  
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Produktinformationsblatt Pöpping´s Fotografenversicherung 
 
Dieses Produktinformationsblatt soll Ihnen eine gut verständliche Beschreibung zu der gewünschten Fotoapparateversicherung geben.  
Die nachfolgenden Informationen sind daher nicht abschließend.  
 
Bitte beachten Sie, rechtlich verbindlich bleiben:  
 
• der Antrag  
• der Versicherungsschein mit seinen evtl. Nachträgen  
• die vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besonderen Bedingungen und Klauseln sowie die evtl. getroffenen  
  besonderen Vereinbarungen  
• die gesetzlichen Vorschriften  
 
1. Was bieten wir Ihnen?  
 
Mit dem Abschluss der Fotoapparateversicherung treffen Sie eine gute Entscheidung um Ihre Ausrüstung umfassend zu schützen. 
 
2. Was ist versichert?  
 
2.1 Welche Gefahren sind versichert?  
Versicherungsschutz besteht bei Verlust oder Beschädigung der versicherten Sachen, insbesondere als Folge von  
 
- Unfall des Transportmittels 
- Sturz, versehendliches Fallen lassen, verkratzen von Linsen  
- Brand, Blitzschlag oder Explosion  
- Einbruch, Diebstahl, Raub  
- höhere Gewalt, Elementarereignisse  
 
Versicherungsschutz besteht, solange die versicherten Sachen durch Sie selbst oder einen Berechtigten  
- persönlich mitgeführt oder genutzt werden oder  
- sich in einem Raum eines festen Gebäudes befinden und entweder das Gebäude oder der Raum verschlossen ist oder  
- als Reisegepäck in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht einsehbaren Behältnissen einem Beförderungsunternehmen oder  
   einer Gepäckaufbewahrung übergeben sind.  
- In Gebäuden und Gebäudeteilen, die nicht Wohnzwecken dienen (z. B. Ateliers, Lagerräume, Büros), besteht Versicherungsschutz  
   nur, wenn dies in den Bedingungen besonders geregelt ist.  
 
2.2 Welche Sachen sind versichert?  
Versichert sind die im Versicherungsschein einzeln mit Wertangabe bezeichneten  
- Fotoapparate, Videokameras, Kameras einschließlich Zubehör  
- Zusatzgeräte wie Blitz etc., Kamerataschen und -koffer, Bereitschaftstaschen und  
- sonstigen einzeln aufgeführten Sachen. 
  
3. Wie hoch ist der Beitrag und wann müssen Sie diesen bezahlen?  
 
Die Höhe des Beitrages können Sie Ihrem Antrag entnehmen. Denken Sie bitte daran, dass Sie den ersten oder einmaligen  
Beitrag pünktlich zahlen, wenn der Vertrag abgeschlossen ist und wir Sie zur Zahlung aufgefordert haben. Ansonsten gefährden  
Sie Ihren Versicherungsschutz.  
 
Wann Sie die folgenden Beiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der mit Ihnen vereinbarten Zahlweise (z. B. viertel-, halbjährlich oder  
jährlich), die Sie Ihrem Antrag entnehmen können. Wenn Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte für entsprechende  
Deckung auf Ihrem Konto. Mit der rechtzeitigen Zahlung des Beitrages haben Sie Versicherungsschutz ab dem vereinbarten  
Beginn für den vereinbarten Zeitraum, der der Zahlweise entspricht.  
 
Nähere Einzelheiten finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese sind unter www.fotoversicherung.com zu finden. 
 
4. Was ist nicht versichert?  
 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. Der Beitrag für Ihre Versicherung wäre ansonsten unangemessen hoch.  
Deshalb sind einige Risiken aus dem Leistungsumfang ausgenommen (näheres in Ziffer 3 AVB—PF-09-2007-GE).  
Nicht versichert sind z.B.  
- Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereignisse  
- Aufruhr, Plünderung, terroristische und politische Gewalthandlungen  
- Kernenergie oder sonstige ionisierende Strahlung  
- natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung, Verschleiss und mangelhafte Verpackung  
   bei Transport oder Versand  
- Verlieren, Liegen-, Hängen- und Stehenlassen.  
 

 



Kundeninformation gem EU-Vermittlerordnung: 
Sven K. Pöpping –Versicherungsmakler- Einzelkaufmann - Steuer Nummer 336-5160-0955 - Hohe-Geest 218 -D-48165 Münster - Tel. +49-(0)251-789000  

Wir sind als Versicherungsmakler tätig. Für unsere Vermittlertätigkeit besteht eine Vermögensschaden – Haftpflichtversicherung der Gewerbeordnung 
Versicherungsvermittlerregister Nr.  D-XID6-A6G92-74 

Gemeinsame Stelle ist; Deutscher Industrie- und Handelkammertag (DIHK) e.V. 
Breite Str. 20, 10178 Berlin, Ruf 0180-500585-0, www.vermittlerregister.info 

Beschwerdestellen ist: Versicherungsombutsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin 

5. Was ist bei Vertragsabschluss zu beachten?  
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, beantworten Sie bitte alle im Antrag und den zusätzlichen Fragebögen  
gestellten Fragen vollständig und wahrheitsgemäß. Unvollständige und unrichtige Angaben berechtigen uns vom Versicherungsvertrag  
zurückzutreten.  
 
6. Was ist bei einer Gefahrerhöhung nach Schließung des Vertrages zu beachten?  
Sie dürfen eine Erhöhung der Gefahr weder vornehmen noch anderen die Vornahme gestatten. Wenn eine Gefahrerhöhung  
dennoch eintritt – gewollt oder ungewollt –, so ist uns dies unverzüglich anzuzeigen.  
 
Eine Gefahrerhöhung kann z. B. darin bestehen, dass sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem wir vor Vertragsschluss  
in Textform gefragt haben.  
 
7. Was müssen Sie vor und nach dem Versicherungsfall beachten?  
 
Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen  
 
‐ Versicherungsschutz gegen Diebstahl und Einbruchdiebstahl aus unbeaufsichtigten Kraft‐, Luft‐, Wasser‐ und Campingfahrzeugen  
   (auch Wohnwagen) besteht nur, solange sich die versicherten Sachen in einem fest umschlossenen, durch Verschluss gesicherten  
   und von außen nicht einsehbaren Innen‐ oder Kofferraum des allseits verschlossenen Fahrzeugs befinden. In Cabrios besteht  
   Versicherungsschutz nur im durch Verschluss gesicherten und von außen nicht einsehbaren Kofferraum des allseits  
   verschlossenen Fahrzeugs. 
 
-  In der Zeit von 22 bis 6 Uhr beträgt die Selbstbeteiligung für die in Abs. 1 genannten Fälle 20% , die Versicherungssumme ist in dieser  
   Zeit auf 10.000 € maximiert. Ist das Fahrzeug länger als 72h ungenutzt, ist die Versicherungssumme auf 2.500 € maximiert, die  
   Selbstbeteiligung beträgt 20%. In Packboxen oder Beiwagen von Krafträdern sowie in Anhängern, ausgenommen Wohnwagen, 
   besteht kein Versicherungsschutz in Fällen von Diebstahl oder Einbruchdiebstahl. 
 
Versicherungsschutz während des Zeltens oder Campings  
 
Beim Camping auf offiziellen (von Behörden, Vereinen oder privaten Unternehmen eingerichteten) Campingplätzen, besteht Versicherungsschutz 
auch in den in §5 näher bezeichneten Fällen oder wenn die versicherten Sachen der Aufsicht des offiziellen Campingplatzes zur Aufbewahrung 
übergeben sind. Während der Aufbewahrung in Zelten besteht kein Versicherungsschutz. 
 
Nach dem Versicherungsfall haben Sie  
 
- dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem Sie davon Kenntnis erlangt haben, unverzüglich in Textform – bei Schäden,  
  die voraussichtlich 2.500 EUR übersteigen vorab mündlich oder telefonisch – anzuzeigen  
 
- Schäden durch Unfall des Transportmittels, Feuer, Diebstahl, Raub sowie sonstige strafbare Handlungen (z. B. mut- oder  
  böswillige Beschädigung durch Dritte) unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle – bei Schäden im Ausland zusätzlich  
  im Inland bei der für Ihren Wohnsitz zuständigen Polizeidienststelle – zu melden und ein Verzeichnis der abhanden gekommenen  
  Sachen einzureichen;  
 
- Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn  
  die Umstände dies gestatten und zu befolgen  
 
- dem Versicherer den Ort, an dem besichtigt werden kann, bekannt zu geben und das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die  
  Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich,  
  sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch  
  den Versicherer aufzubewahren.  
 
 
8. Welche Folgen können sich ergeben, wenn Sie den vorgenannten Verpflichtungen nicht nachkommen?  
Beachten Sie die in den Ziffern 5 bis 7 benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Die Nichtbeachtung kann schwerwiegende  
Konsequenzen für Sie haben.  
 
Je nach Art der Obliegenheitsverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz teilweise oder sogar vollständig verlieren, oder  
wir können berechtigt sein, uns vom Vertrag zu lösen.  
 
9. Wie lange läuft Ihr Vertrag und wie kann er beendet werden ?  
Die Vertragsdauer können Sie dem Antrag entnehmen.  
 
Jede Partei kann zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jeden Verlängerungsjahres den Vertrag kündigen.  
Verträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend um  
jeweils ein Jahr, wenn nicht vorher durch einen Vertragspartner in Schriftform gekündigt wird. Die Kündigung ist wirksam, wenn  
sie 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner zugegangen ist.  
 
Der Vertrag kann vorzeitig beendet/gekündigt werden, insbesondere  
 
• im Versicherungsfall (von beiden Vertragspartnern)  
• bei Eigentumswechsel (vom Versicherer und dem Erwerber)  
• bei Obliegenheitsverletzung (vom Versicherer)  
• bei Risikofortfall (von beiden Vertragspartnern)  
• im Fall der Beitragsangleichung (unter bestimmten Voraussetzungen; von Ihnen als Versicherungsnehmer)  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Diese sind in unter www.fotoversicherung.com zu finden.  
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